
 
Kleine Anfrage 
Klaus Herrmann (AfD) und Arno Enners (AfD) vom 14.03.2023 
Honorarzahlungen von Landesministerien und -behörden an Journalisten 
und  
Antwort  
Chef der Staatskanzlei 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland genießen laut Grundgesetz Rund-
funkfreiheit (Artikel 5 Absatz 1 Satz 2). Die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von staat- 
licher Einflussnahme soll durch die „Wahrung einer hinreichenden Staatsferne“ sichergestellt werden (Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom 25.03.2014, 1 BvF 1/11 bis 1 BvF 4/11). Unlängst wurde jedoch bekannt, 
dass sächsische Landesministerien Mitarbeiter des dort ansässigen Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) für be-
stimmte Arbeitstätigkeiten anwarben und vergüteten (Drucks. 7/11004 des Sächsischen Landtags). Auf eine 
darauf erfolgte Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung stellte sich zudem heraus, dass 
auf Bundesebene die gleiche Praktik verwendet wird (BT-Drucks. 20/4850). Die Fragesteller sehen derartige 
Zahlungsflüsse kritisch, weil sie dazu angetan sein könnten, die gebotene Staatsferne des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und damit auch seine inhaltlich redaktionelle Autonomie zu unterhöhlen. Diese Kleine Anfrage dient 
deswegen dem Zweck, einen Überblick über die Aufträge und Zahlungen von hessischen Landesministerien 
und hessischen Landesbehörden an Journalisten von HR, ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle 
zu erhalten, die in den letzten fünf Jahren möglicherweise ergangen sind. Aber auch die möglichen staatlichen 
Zahlungsflüsse an Journalisten, die für privatrechtliche Medien arbeiten, erscheinen den Fragestellern in diesem 
Kontext relevant zu sein. Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin vom 20. Dezember 2012 
(VG 27 L 259.12) sind solche Angaben, die dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit dienen, von der 
Bundesregierung offenzulegen. Entsprechend gilt Gleiches auch für die Landesregierung.  
 

Vorbemerkung Chef der Staatskanzlei: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Antworten sich auf unmittelbare, entgeltliche Aufträge an 
Journalistinnen und Journalisten beziehen. Erfasst wurden Aufträge an freie, festangestellte,  
neben- und hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten der genannten öffentlich-rechtlichen 
Sender bzw. sonstiger Medienanbieter, soweit diese Umstände im Einzelfall bekannt waren.  
 
Der Begriff der „Journalistin“ bzw. des „Journalisten“ ist gesetzlich nicht definiert. Daher kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Auswertung nicht abschließend ist. 
 
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass Personennamen der beauftragten Journalistinnen und 
Journalisten aus Gründen des Datenschutzes nicht offengelegt werden. Im Hinblick auf das die 
jeweiligen Aufträge betreffende Geschäftsgeheimnis werden die Zahlungsbeträge je Ressort nur 
in aggregierter Form aufgeführt. 
 
Mit Verweis auf den im Rahmen einer Kleinen Anfrage nicht vertretbaren Aufwand wurde auf 
eine Abfrage des nachgeordneten Bereichs verzichtet.  
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Einvernehmen mit 
der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigten des Landes Hessen 
beim Bund, der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, dem Minister des Innern und 
für Sport, dem Minister der Finanzen, dem Minister der Justiz, dem Kultusminister, der  
Ministerin für Wissenschaft und Kunst, dem Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und  
Wohnen, der Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und 
dem Minister für Soziales und Integration wie folgt:  
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Frage 1. Sind in den letzten fünf Jahren vergütete Aufträge, Honorare oder sonstige Zahlungen (etwa für 
Moderation, Präsentation, Beratung, Expertisen, Interviews, Rhetorik- oder Sprachtraining usw.) 
von hessischen Landesministerien oder hessischen Landesbehörden an Journalisten von HR, ARD, 
ZDF, Deutschlandradio oder Deutsche Welle ergangen? 

 a) Wenn ja: Welche? Bitte nach Datum, hessischem Landesministerium oder hessische Landes- 
behörde, Art des Auftrags, Journalist, Sender des Journalisten und Höhe der Zahlung in brutto 
aufschlüsseln. 

 b) Wenn ja: Wie bewertet die Landesregierung ihre Auftragspraxis im Hinblick auf die ver- 
fassungsrechtlich gebotene „hinreichende Staatsferne“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
(vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)? 

 
Bzgl. der Beantwortung der Frage 1 a) wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. 
 
Die in der Anlage dokumentierte Auftragspraxis durch Landesministerien steht nicht in Konflikt 
mit der Bedeutung journalistischer Arbeit als Kontrollinstanz staatlichen Handelns oder mit dem 
Gebot der Staatsferne des Rundfunks. Diese Aufträge bedeuten weder eine staatliche Einfluss-
nahme auf die journalistische Arbeit der betreffenden Personen noch stellen sie die Unabhängig-
keit der Journalistinnen und Journalisten als solche in Frage. 
 
 
Frage 2. Sind in den letzten fünf Jahren vergütete Aufträge, Honorare oder sonstige Zahlungen (etwa für 

Moderation, Präsentation, Beratung, Expertisen, Interviews, Rhetorik- oder Sprachtraining usw. 
von hessischen Landesministerien oder hessischen Landesbehörden an Journalisten privatrechtlich 
verfasster Rundfunksender, Nachrichtenagenturen, Zeitungen oder sonstiger Medienerzeugnisse 
ergangen?  

 a) Wenn ja: Welche? Bitte nach Datum, hessischem Landesministerium oder hessische Landesbe-
hörde, Art des Auftrags, Journalist, Arbeitgeber des Journalisten und Höhe der Zahlung in 
brutto aufschlüsseln. 

 b) Wenn ja: Wie bewertet die Landesregierung ihre Auftragspraxis im Hinblick auf die Bedeutung 
der „vierten Gewalt“ als Kontrollinstanz staatlichen Handelns (vgl. 
 https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/321342/vierte-gewalt/)? 

 
Bzgl. der Beantwortung der Frage 2 a) wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. 
 
Bzgl. der Beantwortung der Frage 2 b) wird auf die Beantwortung der Frage 1 verwiesen.  
 
 
Frage 3. Erhielten in den letzten fünf Jahren Nachrichtenagenturen, Zeitungs-oder Medienverlage, private 

TV- oder Radiosender oder Journalisten seitens der Landesregierung finanzielle Unterstützung? 
 a) Wenn ja: Aus welchem Grund erfolgte die finanzielle Unterstützung? Bitte nach den jeweiligen 

Empfängern gegliedert begründen. 
 b) Wenn ja: In welcher Höhe erfolgten die finanziellen Zuwendungen? Bitte nach den jeweiligen 

Empfängern und nach Jahren gliedern. 
 c) Wenn es finanzielle Leistungen gab: Auf welcher Rechtsgrundlage basierten diese? 
 
In den letzten fünf Jahren wurde der F.A.Z.-Verlag im Rahmen einer Zuwendung (Projektförde-
rung im Wege der Anteilsfinanzierung) durch das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Wohnen gefördert. Ziel des Vorhabens war es, das Thema Unternehmensgründung inkl. 
Unternehmensnachfolge in Hessen mittels unterschiedlicher Veranstaltungsformate wie z. B. 
Wettbewerbe, Netzwerkveranstaltungen und Publikationen zu stärken, sowie den Gründergeist 
und die Gründungslandschaft zu fördern, indem das Thema einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurde. Das Vorhaben wurde zuletzt unter dem Titel „Gründen & Wachsen“ geführt. Im 
Jahr 2018 erhielt der Verlag eine Zuwendung in Höhe von 280.000 €, im Jahr 2019 in Höhe von 
280.000 €, im Jahr 2020 in Höhe von 277.500 €, im Jahr 2021 in Höhe von 277.500 € und im 
Jahr 2022 in Höhe von 275.769 €. 
 
Die Zuwendungen erfolgten in Form einer Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung auf 
Basis des IWB-EFRE-Programm Hessen 2014-2020 inkl. der entsprechenden EU-Verordnungen 
und dazugehöriger Rechtsakte, §§ 23, 44 LHO, Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- 
und Mittelstandsförderung vom 13.12.2016 i. d. F. vom 16.03.2018. 
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Der Hessischer Rundfunk erhielt in den letzten fünf Jahren jährliche Zuwendungen des Kultus-
ministeriums für Projekte der Medienbildung für Schulen auf Grundlage der Rahmenvereinbarung 
zwischen dem Hessischen Kultusministerium und dem Hessischen Rundfunk vom 10.02.2016. 
 
Im Jahr 2018 erhielt der Hessische Rundfunk eine Zuwendung in Höhe von 31.000 €, im Jahr 
2019 in Höhe von 36.500 €, im Jahr 2020 in Höhe von 31.500 €, im Jahr 2021 in Höhe von 
29.000 € und im Jahr 2022 in Höhe von 28.000 €. 
 
 
Wiesbaden, 31. Juli 2023  

Axel Wintermeyer 
 
 
 
 

Anlage 
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